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er konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Pflegeberatung geben. Der Bericht soll auch Angaben ent-
halten, wie die Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 bei der Pflegeberatung 
nach § 7a berücksichtigt werden. Hiervon unberührt bleibt der Bericht über die Durchführung und die Ergebnisse 
der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach Nummer 2. 
Die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 ist in der Vergangenheit vielfacher Kritik ausgesetzt 
gewesen und dem Instrument ist mangelnde Wirksamkeit unterstellt worden. Um die Weiterentwicklung der Be-
ratung nach § 37 Absatz 3 bis 8 voranzutreiben, die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen zu beobachten 
und die nach § 37 Absatz 4 und auf andere Weise gewonnenen Erkenntnisse insbesondere über die Ergebnisse 
der Beratungseinsätze regelmäßig systematisch auszuwerten und wissenschaftlich aufbereiten zu lassen, wird nun 
eine Berichtspflicht auch zur Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 eingeführt. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, dass ein wesentlicher Bestandteil des Berichts darin besteht, über die Wirkungen der 
Beratung in der eigenen Häuslichkeit Auskunft zu geben. Dies bezieht sich insbesondere auch darauf, zu ermitteln, 
ob und mit welchen Wirkungen Erkenntnisse und Hinweise aus den Beratungsbesuchen von den Beteiligten tat-
sächlich in der Praxis umgesetzt werden. Zusammen mit den weiteren Anpassungen der Vorgaben zur Gestaltung 
und Durchführung der Beratung in der eigenen Häuslichkeit wird die in dem neuen Absatz 9 vorgesehene Be-
richtspflicht dazu führen, die Beratungsqualität insgesamt nachhaltig zu verbessern. 

Zu Nummer 5 (§ 7b) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Bereits nach geltendem Recht umfasst der Anspruch nach § 7a für Pflegebedürftige auch eine Wiederholung der 
Pflegeberatung. 
Die Frist der Pflegekassen, die für die Möglichkeit der pflegebedürftigen Person oder ihrer Angehörigen innerhalb 
von 14 Tagen beraten werden zu können, ist einzuhalten – sei es durch die Benennung eines konkreten Beratungs-
termins und einer Kontaktperson oder durch für die Aushändigung eines zu Lasten der Pflegekasse einzulösenden 
Beratungsgutscheines, sie entspricht dem geltendem Recht. Es wird zusätzlich gesetzlich geregelt, dass die 14-
Tage-Frist künftig nicht nur bei Erstanträgen wie bisher, sondern auch bei späteren Anträgen auf Leistungen, etwa 
wenn, aufgrund einer Krisensituation, die Pflege kurzfristig durch berufstätige Angehörigen sicherzustellen ist 
(vgl. § 44a), oder z. B. bei Anträgen, die auf ein Neueinstufungsverfahren abstellen oder den Wechsel von Geld- 
zu Sachleistungen, die Inanspruchnahme von Kombinationsleistungen, sogenannter gepoolter Leistungen, oder 
gegenseitig anrechenbarer Leistungen zum Inhalt haben, einzuhalten ist. Sie gilt nicht für einmalig oder ggf. auch 
monatlich zu stellende Anträge auf Kostenerstattung bestimmter Leistungen und Zuschüsse. Hierdurch wird die 
Möglichkeit der Anspruchsberechtigten und ihrer Familienangehörigen gestärkt, sich zeitnah und umfassend über 
neue oder zu ändernde Pflegearrangements durch eine individuelle Beratung zu informieren und den Versor-
gungsplan insofern zu aktualisieren. Damit kann die Zielgenauigkeit der Versorgung und Betreuung durch Leis-
tungen der Pflegeversicherung verbessert und dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ deutlich Rechnung getra-
gen werden. 
Näheres zum Beratungsverfahren wird sich zukünftig aus den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a ergeben.  

Zu Doppelbuchstabe bb 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Überführung der Regelungen zur Pflegebera-
tung in die Vorschrift des § 7a. 

Zu Buchstabe b 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Überführung der Regelungen zur Pflegebera-
tung in die Vorschrift des § 7a. 

Zu Buchstabe c  
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Überführung der Regelungen zur Pflegebera-
tung in die Vorschrift des § 7a. 

Zu Nummer 6 (§ 7c) 
Die bisher in § 92c Absatz 1 bis 4 sowie 7 bis 9 enthaltenen Regelungen zur Beratung in und durch Pflegestütz-
punkte werden aufgrund des engen Sachzusammenhangs aus dem vergütungsrechtlichen Achten Kapitel diesen 
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ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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